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Niedersächsisches Landesvergabegesetz 
(LVergabeG) 

Vom 15. Dezember 2008 (Nds. GVBl. S. 411) 

Niedersächsisches Gesetz  
zur Sicherung von Tariftreue, Sozialstandards und  
Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge  

(Niedersächsisches Tariftreue- und Vergabegesetz) 
Vom 31. Oktober 2013 (Nds. GVBl. S. 259) 

  
geändert durch Gesetz vom 19. Januar 2012  

(Nds. GVBl. S. 6) 
 

  
 § 1 

Präambel Zweck des Gesetzes 
  
 Aufgabe des Gesetzes ist es, durch Lohndumping 
bedingten Wettbewerbsverzerrungen auf dem Gebiet öf-
fentlicher Bauaufträge entgegenzuwirken und dadurch 
bedingte Belastungen für die sozialen Sicherungssyste-
me einzugrenzen. 

 Dieses Gesetz soll Verzerrungen im Wettbewerb 
um öffentliche Aufträge entgegenwirken, die durch den 
Einsatz von Niedriglohnkräften entstehen, Belastungen 
für die sozialen Sicherungssysteme mildern sowie die 
umwelt- und sozialverträgliche Beschaffung durch die öf-
fentliche Hand fördern. 

  
§ 1 § 2 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich 
  
 Dieses Gesetz enthält Vorschriften für die Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge im Sinne des § 99 Abs. 3 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in 
der Fassung vom 15. Juli 2005 (BGBl. I S. 2114), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 Abs. 62 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044), unabhängig von 
den Schwellenwerten gemäß § 100 Abs. 1 GWB, sofern 
die Aufträge mindestens einen Wert von 30.000 Euro 
haben. 

 (1) 1Dieses Gesetz gilt für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge über Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen (§ 99 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen - 
GWB - in der Fassung vom 26. Juni 2013 - BGBl. I 
S. 1750, 3245 -, zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 78 
des Gesetzes vom 7. August 2013 - BGBl. I S. 3154 -, in 
der jeweils geltenden Fassung) ab einem geschätzten 
Auftragswert von 10 000 Euro (ohne Umsatzsteuer); es 
gilt nicht für Auslobungen und Baukonzessionen (§ 99 
Abs. 5 und 6 GWB) sowie für freiberufliche Leistungen. 
2Für die Schätzung gilt § 3 der Vergabeverordnung in 
der Fassung vom 11. Februar 2003 (BGBl. I S. 169), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. 
Juli 2012 (BGBl. I S. 1508), in der jeweils geltenden 
Fassung. 3Das Gesetz gilt nicht für öffentliche Aufträge, 
die im Namen oder im Auftrag des Bundes ausgeführt 
werden. 

  
  (2) Für Auftragsvergaben, bei denen der geschätz-

te Auftragswert den jeweiligen Schwellenwert gemäß 
§ 100 Abs. 1 GWB erreicht oder überschreitet, sind von 
den folgenden Vorschriften nur die Absätze 3 und 5 so-
wie die §§ 4 bis 6, 8 Abs. 1 und §§ 10 bis 18 ergänzend 
anzuwenden.  

  
  (3) Im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs 

gelten die Regelungen dieses Gesetzes für alle öffentli-
chen Aufträge im Sinne des Absatzes 1, die Dienstleis-
tungsaufträge im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personen-
verkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhe-
bung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) 
Nr. 1107/70 des Rates (ABl. EU Nr. L 315 S. 1) sind. 

  
(nachrichtlich § 2 Abs. 2:)  
  
 (2) Für juristische Personen des Privatrechts, die 
die Voraussetzungen des § 98 Nr. 2 GWB erfüllen, gilt 
Absatz 1 entsprechend. 

 (4) Öffentliche Auftraggeber im Sinne dieses Ge-
setzes sind die niedersächsischen öffentlichen Auftrag-
geber nach § 98 Nrn. 1 bis 5 GWB. 
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  (5) Sollen öffentliche Aufträge gemeinsam mit Auf-
traggebern anderer Bundesländer oder von Nachbar-
staaten der Bundesrepublik Deutschland vergeben wer-
den, so ist mit diesen zwecks Einhaltung der Bestim-
mungen dieses Gesetzes eine Einigung anzustreben. 
Kommt diese nicht zustande, so kann von den Bestim-
mungen abgewichen werden. 

  
§ 2  

Allgemeine Bindung der öffentlichen Hand  
  

 (1) 1Die Behörden des Landes, die Gemeinden und 
Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts haben bei der Verga-
be öffentlicher Bauaufträge zusätzlich die Bestimmun-
gen dieses Gesetzes zu beachten. 2Bei Bauaufträgen 
unterhalb der Schwellenwerte gemäß § 100 GWB sind 
§ 97 Abs. 1 bis 5 und die §§ 98 bis 101 GWB sowie die 
Vergabeverordnung in der Fassung vom 11. Fe-
bruar 2003 (BGBl. I S. 169), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2570), mit Ausnahme von § 14 Abs. 2 und 3 entspre-
chend anzuwenden, jedoch mit der Maßgabe, dass von 
der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
Teil A (VOB/A) vom 31. Juli 2009 (BAnz. Nr. 155 a vom 
15. Oktober 2009, BAnz. Nr. 36 vom 5. März 2010) nur 
Abschnitt 1 Anwendung findet. 3Abweichend von Satz 2 
ist Abschnitt 1 § 3 Abs. 3 Nr. 1 VOB/A bis zum 
31. Dezember 2012 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass innerhalb des von § 13 des Haushaltsgesetzes 
2012/2013 eingeschränkten Anwendungsbereichs des 
Gesetzes durch Verwaltungsvorschrift des Landes die 
beschränkte Ausschreibung bis zu einem Auftragswert 
der Bauleistung von 1 Million Euro zugelassen werden 
kann. 4Satz 3 gilt nicht für öffentliche Aufträge für die 
Bundesrepublik Deutschland. 

(zu Satz 1 siehe oben § 2 Abs. 1 Satz 1) 
 
 
 
 
(zu Satz 2 siehe jetzt § 3 Abs. 2) 

  
 (2) Für juristische Personen des Privatrechts, die 
die Voraussetzungen des § 98 Nr. 2 GWB erfüllen, gilt 
Absatz 1 entsprechend. 

(siehe oben § 2 Abs. 4) 

  
 § 3 
 Anzuwendende Vorschriften; Wertgrenzen 
  

  (1) Bei der Vergabe unterhalb der in § 100 Abs. 1 
GWB genannten Schwellenwerte sind § 97 Abs. 1 bis 5 
sowie § 100 Abs. 2 GWB entsprechend anzuwenden. 

  
(siehe oben § 2 Abs. 1 Satz 2)  (2) Bei der Vergabe unterhalb der Schwellenwerte 

nach § 100 Abs. 1 GWB gelten die Regelungen des Ab-
schnitts 1 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leis-
tungen, Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Verga-
be von Leistungen (VOL/A), in der Fassung vom 
20. November 2009 (BAnz. Nr. 196 a vom 29. Dezember 
2009, BAnz. 2010 S. 755) und die Regelungen des Ab-
schnitts 1 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-
leistungen, Teil A: Allgemeine Bestimmungen (VOB/A 
2012), in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BAnz. 
Nr. 155 a vom 15. Oktober 2009, BAnz. 2010 S. 940), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 26. Juni 
2012 (BAnz AT 13.07.2012 B3), entsprechend. 
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  (3) 1Das für Öffentliches Auftragswesen zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, zur Beschleunigung und 
Vereinfachung von Vergabeverfahren durch Verordnung 
Grenzen für Auftragswerte festzulegen, bis zu deren Er-
reichen eine Auftragsvergabe im Wege einer beschränk-
ten Ausschreibung oder einer freihändigen Vergabe 
nach den Vergabe- und Vertragsordnungen zulässig ist. 
2In der Verordnung können weitere Voraussetzungen für 
die Inanspruchnahme der Verfahrenserleichterungen ge-
regelt werden.  

  
  (4) Das für Öffentliches Auftragswesen zuständige 

Ministerium wird ermächtigt, durch Verordnung im Ein-
vernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium 
Ausnahmen im Sinne des Absatzes 3 von anderen lan-
desrechtlich geregelten Vergabevorschriften auch für 
Vergaben unterhalb des in § 2 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 
bestimmten Auftragswerts zuzulassen. 

  
§ 3 § 4 

Tariftreueerklärung Tariftreue und besondere Mindestentgelte 
  
 (1) 1Unternehmen, die sich um einen Bauauftrag 
bewerben, müssen sich bei der Angebotsabgabe schrift-
lich verpflichten, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern bei der Ausführung der Leistung mindestens 
das in für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen 
vorgesehene Entgelt zum tarifvertraglich vorgesehenen 
Zeitpunkt zu zahlen (Tariftreueerklärung). 2Eine Tarif-
treueerklärung braucht nicht abgegeben zu werden, 
wenn das Unternehmen in die von dem Verein für die 
Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. auf der In-
ternetseite www.pq-verein.de geführte Liste der präquali-
fizierten Unternehmen eingetragen ist. 3Fehlt die Tarif-
treueerklärung bei Angebotsabgabe, so ist das Angebot 
von der Wertung auszuschließen. 

 (1) Öffentliche Aufträge über Bau- und Dienstleis-
tungen, für deren Erbringung ein Mindestentgelt durch 
einen für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag, der 
dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes (AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I 
S. 799), zuletzt geändert durch Artikel 1 c des Gesetzes 
vom 25. November 2012 (BGBl. II S. 1381), in der je-
weils geltenden Fassung unterfällt, oder durch eine 
Rechtsverordnung nach § 7 oder 11 AEntG festgesetzt 
ist, dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, die 
bei Angebotsabgabe schriftlich erklären, ihren Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung der 
Leistung mindestens dieses Mindestentgelt nach den 
dort jeweils vorgesehenen Bedingungen zu zahlen. 
 
(vgl. zu Satz 1 am Ende auch Absatz 3 Satz 1 am Ende) 
(zu Satz 3 siehe jetzt Absatz 7) 

  
(2) 1Der öffentliche Auftraggeber bestimmt in der Be-
kanntmachung der Ausschreibung und in den Vergabe-
unterlagen den oder die einschlägigen Tarifverträge 
nach Absatz 1. 2Diese müssen den Anforderungen der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsen-
dung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen (ABl. EU 1997 Nr. L 18 S. 1) entspre-
chen. 

(siehe jetzt Absatz 6) 

  
  (2) Öffentliche Aufträge über Bau- und Dienstleis-

tungen, für deren Erbringung Mindestentgelte durch 
Rechtsverordnung nach § 4 Abs. 3 des Mindestarbeits-
bedingungengesetzes (MiArbG) vom 11. Januar 1952 
(BGBl. I S. 17), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 22. April 2009 (BGBl. I S. 818), in der jeweils 
geltenden Fassung festgesetzt sind, dürfen nur an Un-
ternehmen vergeben werden, die bei Angebotsabgabe 
schriftlich erklären, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern bei der Ausführung der Leistung mindestens 
diese Mindestentgelte zu zahlen.  
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(nachrichtlich § 3 Abs. 1 Satz 1:) 
  
1
Unternehmen, die sich um einen Bauauftrag bewerben, 

müssen sich bei der Angebotsabgabe schriftlich ver-
pflichten, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
bei der Ausführung der Leistung mindestens das in für 
allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen vorgese-
hene Entgelt zum tarifvertraglich vorgesehenen Zeit-
punkt zu zahlen (Tariftreueerklärung). 
 
 

 (3) 1Öffentliche Aufträge über Dienstleistungen im 
Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße 
und Schiene im Sinne von § 2 Abs. 3 dürfen nur an Un-
ternehmen vergeben werden, die bei Angebotsabgabe 
schriftlich erklären, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern bei der Ausführung der Leistung mindestens 
das in Niedersachsen für diese Leistung in einem der 
einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen 
Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgesehene 
Entgelt unter den dort jeweils vorgesehenen Bedingun-
gen zu zahlen und während der Ausführungslaufzeit Än-
derungen nachzuvollziehen. 2Dies gilt auch für öffentli-
che Aufträge im freigestellten Schülerverkehr im Sinne 
des § 1 Nr. 4 Buchst. d der Freistellungs-Verordnung 
vom 30. August 1962 (BGBl. I S. 601), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Mai 2012 (BGBl. I 
S. 1037). 3Bei Ausschreibungen für grenzüberschreiten-
den Verkehr kann auch ein einschlägiger und repräsen-
tativer Tarifvertrag aus dem jeweiligen Nachbarstaat der 
Bundesrepublik Deutschland zugrunde gelegt werden. 
4Kann dabei mit dem öffentlichen Auftraggeber oder den 
öffentlichen Auftraggebern aus den Nachbarstaaten der 
Bundesrepublik Deutschland keine Einigung über die 
Vorgabe der einschlägigen und repräsentativen Tarifver-
träge erzielt werden, so soll die Beachtung eines ein-
schlägigen Tarifvertrags vorgegeben werden. 5Ist auch 
dies nicht möglich, so findet Satz 1 keine Anwendung. 
6Sind die tarifvertraglich zustehenden Entgeltleistungen 
in mehreren Tarifverträgen geregelt, so gelten diese für 
die Anwendung der Absätze 3 bis 7 als ein Tarifvertrag. 

  
  (4) 1Das für Angelegenheiten des Arbeitsrechts zu-

ständige Ministerium stellt fest, welche Tarifverträge re-
präsentativ sind. 2Merkmale der Repräsentativität sind 

  
 1. die Zahl der von den jeweils tarifgebundenen Ar-

beitgebern beschäftigten unter den Geltungsbe-
reich des Tarifvertrags fallenden Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, 

  
 2. die Zahl der jeweils unter den Geltungsbereich des 

Tarifvertrags fallenden Mitglieder der Gewerk-
schaft, die den Tarifvertrag geschlossen hat. 

  
 3Das für Angelegenheiten des Arbeitsrechts zuständige 

Ministerium regelt im Einvernehmen mit dem für Öffentli-
ches Auftragswesen und dem für Verkehr zuständigen 
Ministerium durch Verordnung das Verfahren, in dem 
festgestellt wird, welche Tarifverträge repräsentativ sind, 
sowie die Art der Veröffentlichung dieser Tarifverträge; 
in der Verordnung können weitere Merkmale der Reprä-
sentativität festgelegt werden. 4Die Verordnung regelt, 
dass spätestens vom 1. Januar 2015 an im Verfahren 
zur Feststellung der Repräsentativität ein paritätisch aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Tarifpartner zusam-
mengesetzter Beirat beratend mitwirkt. 
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  (5) 1Bei dem für Öffentliches Auftragswesen zu-

ständigen Ministerium wird eine Servicestelle eingerich-
tet, die über das Tariftreue- und Vergabegesetz sowie 
über Tarif- und Mindestentgeltregelungen nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 informiert und die Entgeltregelungen aus 
den einschlägigen Tarifverträgen oder Rechtsverord-
nungen unentgeltlich zur Verfügung stellt. 2Die Service-
stelle macht Muster zur Abgabe von Tariftreue- oder 
Mindestentgelterklärungen öffentlich bekannt. 

  
(nachrichtlich § 3 Abs. 2:)  
  
 (2) 

1
Der öffentliche Auftraggeber bestimmt in der 

Bekanntmachung der Ausschreibung und in den Verga-
beunterlagen den oder die einschlägigen Tarifverträge 
nach Absatz 1. 

2
Diese müssen den Anforderungen der 

Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsen-
dung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen (ABl. EU 1997 Nr. L 18 S. 1) entspre-
chen. 

 (6) 1Die öffentlichen Auftraggeber geben in der Be-
kanntmachung oder den Vergabeunterlagen des öffentli-
chen Auftrags an, welche für allgemein verbindlich er-
klärten oder repräsentativen Tarifverträge für die Erfül-
lung des Auftrags einschlägig sind. 2Satz 1 gilt entspre-
chend für durch Rechtsverordnung festgesetzte Min-
destentgelte. 

  
(nachrichtlich § 3 Abs. 1 Satz 3:)  
  
3
Fehlt die Tariftreueerklärung bei Angebotsabgabe, so 

ist das Angebot von der Wertung auszuschließen. 
 (7) Fehlt bei Angebotsabgabe die Tariftreue- oder 
Mindestentgelterklärung im Sinne des Absatzes 1, 2 
oder 3 und wird sie auch nach Aufforderung nicht vorge-
legt, so ist das Angebot von der Wertung auszuschlie-
ßen. 

  
 § 5 
 Mindestentgelte 
  
  (1) 1Öffentliche Aufträge über Bau- und Dienstleis-

tungen dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, 
die bei Angebotsabgabe schriftlich erklären, ihren Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung 
der Leistung ein Entgelt von mindestens 8,50 Euro (brut-
to) pro Stunde zu zahlen (Mindestentgelt). 2Satz 1 gilt 
nicht, soweit nach § 4 Tariftreue gefordert werden kann 
und die danach maßgebliche tarifliche Regelung für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer günstiger ist. 
3Fehlt die Mindestentgelterklärung im Sinne von Satz 1 
bei Angebotsabgabe und wird sie auch nach Aufforde-
rung nicht vorgelegt, so ist das Angebot von der Wer-
tung auszuschließen. 

  
  (2) 1Eine Kommission überprüft jährlich bis zum 

31. August, beginnend im Jahr 2014, die Höhe des Min-
destentgelts nach Absatz 1 Satz 1 unter Berücksichti-
gung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und 
schlägt gegebenenfalls ein angepasstes Mindestentgelt 
vor. 2Sie unterstützt und berät die Servicestelle nach § 4 
Abs. 5. 3Das für die Angelegenheiten des Arbeitsrechts 
zuständige Ministerium regelt im Einvernehmen mit dem 
für Öffentliches Auftragswesen zuständigen Ministerium 
durch Verordnung die Zusammensetzung und das Ver-
fahren der Kommission. 4Die Landesregierung kann das 
Mindestentgelt durch Verordnung abweichend von Ab-
satz 1 Satz 1 festsetzen; dabei hat sie den Vorschlag 
der Kommission nach Satz 1 zu berücksichtigen. 
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 § 6 
 Betreiberwechsel bei der Erbringung von  

Personenverkehrsdiensten 
  
  1Beabsichtigt der öffentliche Auftraggeber, vom 

ausgewählten Betreiber gemäß Artikel 4 Abs. 5 Satz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zu verlangen, dass 
dieser die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 
bisherigen Betreibers zu deren bisherigen Arbeitsbedin-
gungen übernimmt, so verpflichtet er den bisherigen 
Betreiber, ihm die hierzu erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen oder Einsicht in Lohn- und Melde-
unterlagen, Bücher und andere Geschäftsunterlagen 
und Aufzeichnungen zu gewähren, aus denen Umfang, 
Art, Dauer und tatsächliche Entlohnung der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer hervorgehen oder abgeleitet 
werden können. 2Hierdurch entstehende Aufwendungen 
des bisherigen Betreibers werden durch den öffentlichen 
Auftraggeber erstattet. 

  
§ 4  

Nachunternehmereinsatz  
  
 (1) 1Der Auftragnehmer darf Leistungen, auf die 
sein Betrieb eingerichtet ist, nur dann auf Nachunter-
nehmer übertragen, wenn der öffentliche Auftraggeber 
im Einzelfall schriftlich zugestimmt hat. 2Die Bieter sind 
verpflichtet, schon bei Abgabe ihres Angebots an-
zugeben, welche Leistungen durch sie an Nachunter-
nehmer vergeben werden sollen. 3Soweit Leistungen auf 
Nachunternehmer übertragen werden, hat sich der Auf-
tragnehmer auch zu verpflichten, den Nachunterneh-
mern die für Auftragnehmer geltenden Pflichten der 
§§ 3, 4 und 7 Abs. 2 aufzuerlegen und die Beachtung 
dieser Pflichten durch die Nachunternehmer zu überwa-
chen. 

(siehe jetzt § 13) 

  
 (2) 1Die nachträgliche Einschaltung oder der 
Wechsel eines Nachunternehmers bedarf der Zustim-
mung des öffentlichen Auftraggebers; § 6 Abs. 3 gilt ent-
sprechend. 2Die Zustimmung darf nur wegen mangeln-
der Fachkunde, Zuverlässigkeit oder Leistungsfähigkeit 
des Nachunternehmers sowie wegen Nichterfüllung der 
Nachweispflicht gemäß § 6 Abs. 3 versagt werden. 

 

  
§ 5 § 7 

Wertung unangemessen niedriger Angebote Wertung unangemessen niedriger Angebote 
  
 1Die Vergabestelle kann die Kalkulation eines un-
angemessen niedrigen Angebots, auf das der Zuschlag 
erteilt werden könnte, überprüfen; bei einer Abweichung 
von mindestens 10 vom Hundert vom nächst höheren 
Angebot ist sie hierzu verpflichtet. 2Im Rahmen dieser 
Überprüfung sind die Bieter verpflichtet, die ordnungs-
gemäße Kalkulation nachzuweisen. 3Kommt der Bieter 
dieser Verpflichtung innerhalb einer vom Auftraggeber 
festgesetzten Frist nicht nach, so ist er vom weiteren 
Verfahren ausgeschlossen. 

 1Öffentliche Auftraggeber können die Kalkulation 
eines unangemessen niedrigen Angebots, auf das der 
Zuschlag erteilt werden könnte, überprüfen. 2Bei Bau-
leistungen sind die öffentlichen Auftraggeber zur Über-
prüfung verpflichtet, wenn das Angebot, auf das der Zu-
schlag erteilt werden könnte, um mindestens 10 vom 
Hundert vom nächst höheren Angebot abweicht. 3Im 
Rahmen dieser Überprüfung sind die Unternehmen ver-
pflichtet, die ordnungsgemäße Kalkulation nachzuwei-
sen. 4Kommt ein Unternehmen dieser Verpflichtung in-
nerhalb einer vom öffentlichen Auftraggeber gesetzten 
Frist nicht nach, so ist das Unternehmen vom weiteren 
Verfahren auszuschließen. 
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§ 6 § 8 
Nachweise Nachweise 

  
  (1) Die nach diesem Gesetz vorzulegenden Nach-

weise und Erklärungen können gemäß den Vergabe- 
und Vertragsordnungen im Wege der Präqualifikation 
auch erbracht werden, soweit diese Nachweise und Er-
klärungen für die Aufnahme ins Präqualifikationsver-
zeichnis nicht erforderlich sind.  

  
 (1) 1Der Bieter hat bei der Abgabe seines Angebots 
zu erklären, dass er seine Verpflichtung zur Zahlung der 
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungs-
gemäß erfüllt hat. 2Vor Zuschlagserteilung hat der Bie-
ter, der den Zuschlag erhalten soll, durch Unterlagen, 
die nicht älter als ein Jahr sein dürfen, die Erfüllung der 
Verpflichtung zu belegen. 3Die Unterlagen müssen aus-
gestellt sein von 
 
1. dem zuständigen in- oder ausländischen Sozial-
versicherungsträger oder 
 
2. der zuständigen in- oder ausländischen Sozialkas-
se, soweit der Betrieb des Bieters Bauaufträge im Sinne 
des § 99 Abs. 3 GWB ausführt und von dem Geltungs-
bereich eines Tarifvertrages über eine gemeinsame Ein-
richtung der Tarifvertragsparteien erfasst wird. 
 
4Die Erfüllung der Verpflichtung gegenüber einem aus-
ländischen Sozialversicherungsträger oder einer auslän-
dischen Sozialkasse kann auch durch eine Bescheini-
gung des anderen Staates belegt werden. 5Bei fremd-
sprachigen Bescheinigungen ist eine Übersetzung in die 
deutsche Sprache beizufügen. 6Unterlagen im Sinne des 
Satzes 2 brauchen nicht vorgelegt zu werden, wenn das 
Unternehmen in die Liste der präqualifizierten Unter-
nehmen eingetragen ist 

 (2) 1Bei der Vergabe von Bauaufträgen hat das Un-
ternehmen, das den Zuschlag erhalten soll, für den Fall, 
dass es nicht in das Präqualifikationsverzeichnis des 
Vereins für die Qualifizierung von Bauunternehmen ein-
getragen ist, durch Unterlagen, die nicht älter als ein 
Jahr sein dürfen, den Nachweis der vollständigen Ent-
richtung von Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversiche-
rung zu erbringen. 2Die Unterlagen müssen von dem zu-
ständigen in- oder ausländischen Sozialversicherungs-
träger ausgestellt sein. 3Der Nachweis nach Satz 1 kann 
durch eine Bescheinigung des ausländischen Staates 
erbracht werden. 4Bei fremdsprachigen Bescheinigun-
gen ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizu-
fügen. 
 
 
 
 
(zu Satz 4 siehe oben § 8 Abs. 2 Satz 3) 
 
 
(zu Satz 5 siehe oben § 8 Abs. 2 Satz 4) 
 
 

  
 (2) Der öffentliche Auftraggeber ist verpflichtet, für 
den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, und für die 
von diesem benannten Nachunternehmer Auskünfte aus 
dem Gewerbezentralregister anzufordern. 

 

  
 (3) 1Soll die Ausführung eines Teils des Auftrages 
einem Nachunternehmer übertragen werden, so sind bei 
der Auftragserteilung auch die auf den Nachunterneh-
mer lautenden Nachweise gemäß Absatz 1 vorzulegen. 
2Die Nachweise brauchen nicht vorgelegt zu werden, 
wenn das Unternehmen des Bieters in die Liste der prä-
qualifizierten Unternehmen eingetragen ist. 
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 § 9 
 Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen 
  
  (1) 1Mittelständische Interessen sind bei der Ver-

gabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichti-
gen. 2Daher sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
Leistungen in den Vergabeunterlagen nach Art und Um-
fang so in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt 
nach Fachgebieten (Fachlose) festzulegen, dass kleine 
und mittlere Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen 
und beim Zuschlag berücksichtigt werden können. 
3Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen verge-
ben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Grün-
de dies erfordern. 4Generalunternehmervergaben stellen 
den Ausnahmefall dar und bedürfen einer gesonderten 
Begründung. 

  
  (2) Öffentliche Auftraggeber sollen kleine und mitt-

lere Unternehmen bei beschränkten Ausschreibungen 
und freihändigen Vergaben in angemessenem Umfang 
zur Angebotsabgabe auffordern. 

  
 § 10 
 Umweltverträgliche Beschaffung 
  
  1Öffentliche Auftraggeber können bei der Festle-

gung der Anforderungen an die zu beschaffenden Ge-
genstände oder Leistungen berücksichtigen, inwieweit 
deren Erstellung, Lieferung, Nutzung und Entsorgung 
umweltverträglich erfolgt. 2Entsprechende Anforderun-
gen müssen im sachlichen Zusammenhang mit dem 
Auftragsgegenstand stehen und sich aus der Leistungs-
beschreibung ergeben. 

  
 

 § 11 
 Berücksichtigung sozialer Kriterien 
  
  (1) 1Öffentliche Auftraggeber können soziale Krite-

rien als Anforderungen an die Unternehmen berücksich-
tigen. 2Soziale Anforderungen dürfen nur für die Auf-
tragsausführung und nur an Unternehmen mit mindes-
tens 20 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gestellt 
werden. 

  
  (2) Zu berücksichtigende soziale Kriterien können 

insbesondere sein: 
  
 1. die Beschäftigung von schwerbehinderten Men-

schen, 
  
 2. die Förderung der Chancengleichheit und Gleich-

stellung von Frauen und Männern im Beruf, 
  
 3. die Beschäftigung von Auszubildenden, 
  
 4. die Beteiligung an tariflichen Umlageverfahren zur 

Sicherung der beruflichen Erstausbildung oder an 
Ausbildungsverbünden oder 

  
 5. die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen. 
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 § 12 
 Beachtung von ILO-Mindestanforderungen 

an die Arbeitsbedingungen 
  
  (1) 1Bei der Vergabe von Bau-, Liefer- oder Dienst-

leistungen ist darauf hinzuwirken, dass im Anwendungs-
bereich des Absatzes 2 keine Waren Gegenstand der 
Leistung sind, die unter Missachtung der in den Kernar-
beitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) festgelegten Mindestanforderungen gewonnen 
oder hergestellt worden sind. 2Diese Mindestanforde-
rungen ergeben sich aus 

  
 1. dem Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- oder 

Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 (BGBl. 1956 II 
S. 641), 

  
 2. dem Übereinkommen Nr. 87 über die Vereini-

gungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungs-
rechtes vom 9. Juli 1948 (BGBl. 1956 II S. 2073), 

  
 3. dem Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung 

der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des 
Rechtes zu Kollektivverhandlungen vom 1. Juli 
1949 (BGBl. 1955 II S. 1123), 

  
 4. dem Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit 

des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräf-
te für gleichwertige Arbeit vom 29. Juni 1951 
(BGBl. 1956 II S. 24), 

  
 5. dem Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaf-

fung der Zwangsarbeit vom 25. Juni 1957 (BGBl. 
1959 II S. 442), 

  
 6. dem Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminie-

rung in Beschäftigung und Beruf vom 25. Juni 1958 
(BGBl. 1961 II S. 98), 

  
 7. dem Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestal-

ter für die Zulassung zur Beschäftigung vom 
26. Juni 1973 (BGBl. 1976 II S. 202) und 

  
 8. dem Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot und 

unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 
1999 (BGBl. 2001 II S. 1291). 

  
  (2) 1Die Landesregierung bestimmt durch Verord-

nung, auf welche Produktgruppen oder Herstellungsver-
fahren Absatz 1 anzuwenden ist und wel-
chen Mindestinhalt die vertraglichen Regelungen nach 
Absatz 1 Satz 1 haben sollen. 2Die Verordnung trifft Be-
stimmungen zu Zertifizierungen und Nachweisen sowie 
zur vertraglichen Ausgestaltung von Kontrollen und ver-
traglichen Sanktionen. 
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(nachrichtlich § 4:)  
  

§ 4 § 13 
Nachunternehmereinsatz Nachunternehmen 

  
 (1) 

1
Der Auftragnehmer darf Leistungen, auf die 

sein Betrieb eingerichtet ist, nur dann auf Nachunter-
nehmer übertragen, wenn der öffentliche Auftraggeber 
im Einzelfall schriftlich zugestimmt hat.  
 
(Satz 2 siehe unten bei Absatz 2) 
 
3
Soweit Leistungen auf Nachunternehmer übertragen 

werden, hat sich der Auftragnehmer auch zu verpflich-
ten, den Nachunternehmern die für Auftragnehmer gel-
tenden Pflichten der §§ 3, 4 und 7 Abs. 2 aufzuerlegen 
und die Beachtung dieser Pflichten durch die Nachun-
ternehmer zu überwachen. 

 (1) 1Soweit Nachunternehmen bei der Auftragser-
füllung eingesetzt werden, muss das Unternehmen sich 
dazu verpflichten, den eingesetzten Nachunternehmen 
die Erklärungen nach § 4 Abs. 1 bis 3 oder § 5 Abs. 1 
sowie den Nachweis nach § 8 Abs. 2 abzuverlangen und 
diese dem öffentlichen Auftraggeber vorzulegen.  
 
2Das Unternehmen, das einen Auftrag an ein Nachun-
ternehmen vergibt, hat vertraglich sicherzustellen, dass 
das Nachunternehmen die ihm nach Satz 1 aufzuerle-
genden Verpflichtungen übernimmt und die Verpflich-
tungen, auf die sich die in Satz 1 genannten Erklärungen 
und Nachweise beziehen, einhält. 3Für Nachunterneh-
men gilt § 8 Abs. 1 entsprechend. 

  
2
Die Bieter sind verpflichtet, schon bei Abgabe ihres An-

gebots anzugeben, welche Leistungen durch sie an 
Nachunternehmer vergeben werden sollen. 
 
 
 (2) 

1
Die nachträgliche Einschaltung oder der 

Wechsel eines Nachunternehmers bedarf der Zustim-
mung des öffentlichen Auftraggebers; § 6 Abs. 3 gilt ent-
sprechend. 

2
Die Zustimmung darf nur wegen mangeln-

der Fachkunde, Zuverlässigkeit oder Leistungsfähigkeit 
des Nachunternehmers sowie wegen Nichterfüllung der 
Nachweispflicht gemäß § 6 Abs. 3 versagt werden. 

 (2) 1Die Unternehmen haben bei Abgabe ihres An-
gebots ein Verzeichnis der Nachunternehmen, die sie 
einsetzen wollen, und der auf sie entfallenden Leistun-
gen vorzulegen.  
 
2Die nachträgliche Einschaltung oder der Wechsel eines 
Nachunternehmens bedarf der Zustimmung des öffentli-
chen Auftraggebers. 

  
  (3) Auf die Vorlage von Erklärungen und Nachwei-

sen kann der öffentliche Auftraggeber verzichten, soweit 
der Anteil des Auftrags, der auf das jeweilige Nachun-
ternehmen entfällt, weniger als 3 000 Euro (ohne Um-
satzsteuer) beträgt. 

  
§ 7 § 14 

Kontrollen Kontrollen 
  
 (1) 1Der öffentliche Auftraggeber ist berechtigt, 
Kontrollen durchzuführen, um die Einhaltung der gefor-
derten Vergabevoraussetzungen zu überprüfen. 2Liegen 
dem öffentlichen Auftraggeber Anhaltspunkte dafür vor, 
dass die geforderten Vergabevoraussetzungen nicht 
eingehalten werden, so ist er zur Durchführung von Kon-
trollen verpflichtet. 3Er darf zu diesem Zweck Einblick in 
die Entgeltabrechnungen der Auftragnehmer und der 
Nachunternehmer und die Unterlagen über die Abfüh-
rung von Beiträgen gemäß § 6 Abs. 1 sowie in die zwi-
schen Auftragnehmer und Nachunternehmer abge-
schlossenen Werkverträge nehmen. 4Der Auftragnehmer 
hat seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kon-
trollen hinzuweisen. 

 (1) 1Die öffentlichen Auftraggeber sind gehalten, 
Kontrollen durchzuführen, um zu überprüfen, ob die be-
auftragten Unternehmen und die jeweiligen Nachunter-
nehmen die von ihnen im Hinblick auf dieses Gesetz 
übernommenen vergaberechtlichen Verpflichtungen ein-
halten. 2Das beauftragte Unternehmen und die jeweili-
gen Nachunternehmen sind verpflichtet, dem öffentli-
chen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtungen 
nach Satz 1 auf dessen Verlangen jederzeit nachzuwei-
sen.  
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(siehe oben § 7 Abs. 1 Satz 3)  (2) Der öffentliche Auftraggeber darf Einsicht in Un-

terlagen, insbesondere in Lohn- und Meldeunterlagen, 
Bücher und andere Geschäftsunterlagen und Aufzeich-
nungen, nehmen, aus denen Umfang, Art, Dauer und 
tatsächliche Entlohnung der Beschäftigten hervorgehen 
oder abgeleitet werden, um die Einhaltung der vergabe-
rechtlichen Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 1 zu 
überprüfen, die sich auf die Beschäftigten beziehen. 

  
(siehe oben § 7 Abs. 1 Satz 2)  (3) Liegen den öffentlichen Auftraggebern Anhalts-

punkte dafür vor, dass die sich aus den Erklärungen 
nach § 4 Abs. 1 bis 3 und § 5 Abs. 1 ergebenden Ver-
pflichtungen nicht eingehalten werden, so sind sie zur 
Durchführung von Kontrollen verpflichtet.  

  
 (2) 1Der Auftragnehmer und seine Nachunterneh-
mer haben vollständige und prüffähige Unterlagen ge-
mäß Absatz 1 über die eingesetzten Beschäftigten be-
reitzuhalten. 2Auf Verlangen des öffentlichen Auftragge-
bers sind ihm diese Unterlagen vorzulegen. 
 
(zu Satz 3 siehe oben § 7 Abs. 1 Satz 4) 
 

 (4) 1Das beauftragte Unternehmen und die Nach-
unternehmen haben vollständige und prüffähige Unter-
lagen nach Absatz 2 über die eingesetzten Beschäftig-
ten bereitzuhalten. 2Auf Verlangen des öffentlichen Auf-
traggebers sind ihm diese Unterlagen vorzulegen.  
 
3Das beauftragte Unternehmen und die Nachunterneh-
men haben ihre Beschäftigten auf die Möglichkeit sol-
cher Kontrollen hinzuweisen. 

  
  (5) Die Rechte des öffentlichen Auftraggebers nach 

Absatz 1 Satz 2 und den Absätzen 2 und 4 zur Einsicht-
nahme in Unterlagen sowie die Auskunfts- und Mitwir-
kungspflichten des beauftragten Unternehmens und der 
jeweiligen Nachunternehmen sind vertraglich sicherzu-
stellen. 

  
  (6) Die Servicestelle nach § 4 Abs. 5 nimmt Hin-

weise zu öffentlichen Aufträgen entgegen, die Anlass für 
Kontrollen nach Absatz 1 oder 3 sein können, und leitet 
diese an den jeweiligen öffentlichen Auftraggeber weiter. 

  
§ 8 § 15 

Sanktionen Sanktionen 
  
 (1) 1Um die Einhaltung der Verpflichtungen gemäß 
den §§ 4 und 7 Abs. 2 zu sichern, hat der öffentliche 
Auftraggeber für jeden schuldhaften Verstoß eine Ver-
tragsstrafe in Höhe von 1 vom Hundert, bei mehreren 
Verstößen bis zu 10 vom Hundert des Auftragswertes 
mit dem Auftragnehmer zu vereinbaren. 2Der Auftrag-
nehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach Satz 1 
auch für den Fall zu verpflichten, dass der Verstoß durch 
einen von ihm eingesetzten Nachunternehmer oder ei-
nen von diesem eingesetzten Nachunternehmer began-
gen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Ver-
stoß weder kannte noch kennen musste. 3Ist die verwirk-
te Vertragsstrafe unverhältnismäßig hoch, so kann sie 
vom öffentlichen Auftraggeber auf Antrag des Auftrag-
nehmers auf den angemessenen Betrag herabgesetzt 
werden. 

 (1) 1Um die Einhaltung der sich aus den Erklärun-
gen nach § 4 Abs. 1 bis 3 und § 5 Abs. 1 ergebenden 
Verpflichtungen zu sichern, hat der öffentliche Auftrag-
geber für jeden schuldhaften Verstoß eine Vertragsstrafe 
in Höhe von 1 vom Hundert des Auftragswerts mit dem 
beauftragten Unternehmen zu vereinbaren; bei mehre-
ren Verstößen darf die Summe der Vertragsstrafen 10 
vom Hundert des Auftragswerts nicht überschreiten. 
2Das beauftragte Unternehmen ist zur Zahlung einer 
Vertragsstrafe nach Satz 1 auch für den Fall zu ver-
pflichten, dass der Verstoß durch ein Nachunternehmen 
oder einen Verleiher von Arbeitskräften begangen wird 
und das beauftragte Unternehmen den Verstoß kannte 
oder kennen musste. 3Ist die verwirkte Vertragsstrafe 
unverhältnismäßig hoch, so kann sie vom öffentlichen 
Auftraggeber auf Antrag des beauftragten Unterneh-
mens auf einen angemessenen Betrag herabgesetzt 
werden. 
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 (2) Der öffentliche Auftraggeber vereinbart mit dem 
Auftragnehmer, dass die Nichterfüllung der in § 3 ge-
nannten Anforderungen durch den Auftragnehmer oder 
seine Nachunternehmer sowie grob fahrlässige oder 
mehrfache Verstöße gegen die Verpflichtungen der §§ 4 
und 7 Abs. 2 den öffentlichen Auftraggeber zur fristlosen 
Kündigung des Auftrages berechtigen. 

 (2) Der öffentliche Auftraggeber vereinbart mit dem 
beauftragten Unternehmen, dass die schuldhafte und 
nicht nur unerhebliche Nichterfüllung einer sich aus den 
Erklärungen nach § 4 Abs. 1 bis 3 und § 5 Abs. 1 erge-
benden Verpflichtung durch das beauftragte Unterneh-
men oder ein Nachunternehmen den öffentlichen Auf-
traggeber zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund 
berechtigt. 

  
 (3) Hat ein Unternehmen nachweislich mindestens 
grob fahrlässig oder mehrfach gegen die Verpflichtungen 
nach den §§ 3, 4, 6 Abs. 3 und 7 Abs. 2 verstoßen, so 
kann der öffentliche Auftraggeber dieses Unternehmen 
jeweils für seinen Zuständigkeitsbereich von der öffentli-
chen Auftragsvergabe für die Dauer von bis zu drei Jah-
ren ausschließen. 

 (3) Hat das beauftragte Unternehmen oder ein 
Nachunternehmen mindestens grob fahrlässig oder 
mehrfach gegen die sich aus den Erklärungen nach § 4 
Abs. 1 bis 3 und § 5 Abs. 1 ergebenden Verpflichtungen 
verstoßen, so ist das betreffende Unternehmen oder 
Nachunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die 
Dauer von bis zu drei Jahren von seiner öffentlichen Auf-
tragsvergabe auszuschließen. 

  
  (4) Die öffentlichen Auftraggeber haben die für die 

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach § 23 AEntG und § 18 MiArbG zuständigen Stellen 
über Verstöße der Unternehmen gegen die in § 4 Abs. 1 
und 2 genannten Mindestentgeltregelungen zu informie-
ren. 

  
§ 8 a § 16 

Übergangsregelung Übergangsbestimmungen 
  
 Für Vergabeverfahren, die vor dem 1. März 2012 
begonnen haben, ist dieses Gesetz weiterhin in seiner 
bis dahin geltenden Fassung anzuwenden. 

 Auf Vergaben, die vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes begonnen haben, ist das Niedersächsische Lan-
desvergabegesetz vom 15. Dezember 2008 (Nds. GVBl. 
S. 411), geändert durch Gesetz vom 19. Januar 2012 
(Nds. GVBl. S. 6), anzuwenden. 

  
  
 § 17 
 Evaluation 
  
  Die Landesregierung überprüft bis zum 

31. Dezember 2015 die Auswirkungen dieses Gesetzes 
im Hinblick auf die Erreichung der gesetzlichen Zielset-
zung eines fairen Wettbewerbs um öffentliche Aufträge 
sowie einer umwelt- und sozialverträglichen Beschaffung 
durch die öffentliche Hand. 

  
§ 9 § 18 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten Inkrafttreten 
  
 (1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.  

1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 treten § 3 Abs. 3 und 4, § 4 
Abs. 4 und 5, § 5 Abs. 2 sowie § 12 Abs. 2 am Tag nach 
der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft. 

  
 (2) Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des Jahres 2013 
außer Kraft. 

 

  
 


